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Ab dem 11. Dezember wird die Berufungsinstanz 
der WTO-Streitschlichtung nicht mehr funktionsfä-
hig sein, weil die Trump-Administration die Nach-
besetzung von Richterstellen schon seit rund drei 
Jahren blockiert. Auch wenn einiges richtig ist an 
der Kritik vonseiten der USA, wird die WTO damit 
im Kern massiv geschwächt. In Zukunft werden 
Handelskonflikte wohl rauer. Doch es bleibt eine 
gewisse Hoffnung – wenn China mitspielt. 

Die USA haben durchaus gute Gründe für ihre Kritik an 
der WTO-Berufungsinstanz. Es geht dabei unter ande-
rem um zu lange Verfahren und unklare Regelungen für 
die Verlängerung von Amtszeiten. Vor allem aber haben 
die Richter der zweiten In stanz ihr Mandat zu weit ausge-
legt und durch Präzedenzfälle neues Recht geschaffen. 
Das hat den USA – und auch der EU – die Nutzung von 
Handelsschutzinstrumenten gegen Wettbewerbsverzer-
rungen durch China deutlich erschwert. Bei Antidum-
ping-Maßnahmen können die USA daher eine bei ihnen 
übliche Berechnungsmethode (Zeroing) nicht mehr 
anwenden, die in aller Regel zu höheren Schutzzöllen 
führt. Zudem sind Wettbewerbsverzerrungen durch chi-
nesische Staatsunternehmen kaum justiziabel, weil die 
WTO-Berufungsinstanz im Rahmen der WTO-Subventi-
onsregeln die Definition von Staatsunternehmen einge-
engt hat. 

Die EU und andere WTO-Partner haben durchaus sinn-
volle Vorschläge für eine Reform der WTO-Berufungsin-  
stanz gemacht, die auf viele der US-Bedenken eingehen. 
Doch die Trump-Administration verweigert jeden Kom-
promiss. Offensichtlich will sie das WTO-Rechtssystem 
aushebeln, um freie Hand im Handelskrieg mit China zu 
haben.

Was passiert ohne WTO-Streitschlichtung 
ab dem 11. Dezember? 

■■ Viele laufende Fälle bleiben im System hängen. 
Nur einige wenige weit fortgeschrittene Streitfälle 
werden noch zu Ende geführt. Der Rest von rund drei 
Dutzend Fällen bleibt wohl in oder vor der zweiten 
Instanz hängen und wird nicht rechtskräftig.

■■ Handelskriege unter den großen Playern.  
Ohne funktionsfähige WTO-Streitschlichtung droht 
nicht wie zuweilen vermutet, dass Verstöße unter den 
großen Playern (z. B. EU, USA, China, Japan) nicht 
mehr geahndet werden. Vielmehr besteht die Ge-
fahr, dass sie zu stark sanktioniert werden und Han-
delskriege eskalieren. Denn WTO-Mitglieder haben 
grundsätzlich das Recht, bei Verstößen der Handels-
partner Gegenmaßnahmen zu ergreifen, indem sie 
Zugeständnisse im Rahmen der WTO zurücknehmen 
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und Zölle entsprechend gegenüber dem Handels-
partner erhöhen. Dabei drohen sie aber über das Ziel 
hinauszuschießen, was wiederum Vergeltungsmaß-
nahmen provoziert. Das WTO-Gericht befriedet diese 
Konfliktlage und verhindert Überreaktionen.

■■ Recht des Stärkeren zwischen Klein und Groß.  
Kleine WTO-Länder sitzen ohne WTO-Streit-
schlichtung am kürzeren Hebel. Denn ihre Märkte 
sind unbedeutend und ihre Vergeltungsmaßnah-
men sind daher für größere Staaten kaum relevant 
und leicht verschmerzbar. Im Streit zwischen großen 
und kleinen Staaten gilt in Zukunft also wie vor der 
WTO-Gründung wieder das Recht des Stärkeren. 

Was ist als Alternative denkbar?

In Genf gibt es Überlegungen, die Berufungsrichter ohne 
die Zustimmung der USA zu ernennen. Auch wenn es 
dazu möglicherweise rechtliche Schlupflöcher gibt, er-
scheint dieser Weg zu risikoreich. Denn der Widerstand 
der USA gegen die WTO würde nur noch weiter verstärkt 
werden, was die durchaus vorhandene Kooperations-
bereitschaft der Amerikaner in anderen WTO-Gremien 
gefährden dürfte. 

Im Vorgriff auf eine Welt ohne funktionsfähige WTO- 
Berufungsinstanz haben sich einige Staaten offenbar 
darauf geeinigt, den Schiedsspruch der ersten Instanz 
zu akzeptieren und nicht in Berufung zu gehen. Damit 
würde die Entscheidung der ersten Instanz Rechtskraft 
erreichen. Daneben werden die EU, Kanada und die 
Schweiz bilateral eine Ersatz-Berufungsinstanz ins Le-
ben rufen und dazu auf Rechtsexperten zurückgreifen, 
die früher in der bestehenden WTO-Berufungsinstanz 
tätig waren. Vermutlich wird der eine oder andere Staat 
sich einem dieser Lösungswege anschließen. Aber es 
werden nicht alle mitmachen, vor allem die USA nicht.

Was passiert, wenn der nächste US-Präsi-
dent ein Demokrat ist? 

Die Demokraten sind traditionell weniger freihänd-
lerisch orientiert als die Republikaner, die ihrerseits 
aber ihre liberalen Überzeugungen offensichtlich der 

Machtpolitik des US-Präsidenten untergeordnet haben. 
Wichtiger noch: Auch die Demokraten sehen die wett-
bewerbsverzerrenden Wirkungen von Chinas Staatska-
pitalismus kritisch. Daher wollen viele von ihnen eine 
Reform der WTO-Berufungsinstanz. Vermutlich würden 
sie aber eher auf gemachte Kompromissvorschläge der 
anderen WTO-Partner eingehen. Im besten Fall könnte 
die WTO-Berufungsinstanz ihre Arbeit nach einer Pause 
wieder aufnehmen. 

Allerdings könnte es sein, dass die Demokraten zur 
Voraussetzung machen, dass auch weitere ihrer Kritik-
punkte an der WTO ausgeräumt werden. Dazu müsste 
es auch eine Reform von anderen WTO-Regeln geben 
mit dem Ziel, die Wettbewerbsverzerrungen durch Chi-
na stärker mit den Welthandelsregeln disziplinieren 
zu können. Es geht dabei hauptsächlich um schärfere 
Subventionsregeln, vor allem für Staatsunternehmen, 
und um forcierten Technologietransfer. Viel würde also 
davon abhängen, ob China sich hier bewegt, wonach es 
bislang kaum aussieht. 

Mittelfristig hängt das Schicksal der WTO damit beson-
ders von China ab. Die chinesische Staatsführung muss 
endlich anerkennen, dass ihr Staatskapitalismus zwar 
der eigenen Wirtschaft hilft, aber wegen der damit ver-
bundenen vielfältigen Wettbewerbsverzerrungen zu-
nehmend auf Kosten der übrigen Welt geht. China ist so 
bedeutend geworden, dass diese Spillover nicht mehr 
ignoriert werden können. Deshalb muss Peking eine ak-
tivere und konstruktivere Rolle in der WTO spielen. 


